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Beratungsfolge Termin Status 

Hauptausschuss 18.11.2009 öffentlich 
Vorberatung 
 

Stadtrat 25.11.2009 öffentlich 
Entscheidung 
 

 
 
 
Betreff: Mitwirkung der Stadt Halle (Saale) bei der  Wahl der ehrenamtlichen Richter 

für das Verwaltungsgericht Halle für die Amtsperiod e vom 01. Februar 2010 
bis 31. Januar 2015 

  
 
Beschlussvorschlag:                                          
 
Der Stadtrat schlägt dem Wahlausschuss des Verwaltungsgerichts Halle die als Anlage 
beigefügte Vorschlagsliste zur Wahl der ehrenamtlichen Richter vor. 
 
 
 
 
 
 
 
Dagmar Szabados 
Oberbürgermeisterin 
 
Anlage 
Liste ist nichtöffentlich 
 
 
 
 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  V/2009/08375 
Datum:   21.10.2009 
Bezug-Nummer.   
Kostenstelle/Unterabschnitt:  
Verfasser:   Rechtsamt 
Plandatum:        



Begründung:                                                                                                                                    
 
Die Amtsperiode der derzeit am Verwaltungsgericht Halle tätigen ehrenamtlichen Richter 
endet am 31. Januar 2010.  
 
Gemäß § 28 Verwaltungsgerichtsordnung (VwGO) stellen die kreisfreien Städte, so auch die 
Stadt Halle (Saale), in jedem 5. Jahr eine Vorschlagsliste für ehrenamtliche Richter auf.  
 
Die Bürger der Stadt Halle (Saale) wurden durch die Medien aufgefordert, sich für das 
Ehrenamt zu bewerben. Sie sind über die gesetzlichen Zulassungs- und Ausschlusskriterien 
informiert worden.  
 
Die erforderliche Zahl der zu bestimmenden ehrenamtlichen Richter hat das 
Verwaltungsgericht Halle auf 60 bestimmt. Davon entfallen 12 ehrenamtliche Richter auf die 
Stadt Halle (Saale). In die Vorschlagsliste für den Wahlausschuss ist die doppelte Anzahl an 
Personen aus der Einwohnerschaft der Stadt Halle (Saale) aufzunehmen, also 24 Personen. 
Mit 64 Vorschlägen ist diese Voraussetzung erfüllt.  
 
Für die Aufnahme in die Liste ist die Zustimmung von 2/3 der anwesenden Mitglieder des 
Stadtrates, mindestens jedoch die Hälfte der gesetzlichen Mitgliederzahl erforderlich.  
Die Vorschlagsliste wird dem Verwaltungsgericht Halle nach dem Beschluss des Stadtrates 
übermittelt. Dort erfolgt die Wahl der ehrenamtlichen Richter durch den Wahlausschuss.  
 
Für die Bereitschaft zur Übernahme des Ehrenamtes, möchte sich die Stadt Halle (Saale) bei 
allen Bewerbern bedanken.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


